
1.Beiblo.tt 

293/A.B. 

zu 329/J 

Be iblat t zur Parlc.nentskorrcsJ.onSenzo 21"Juni·1949. 

Bundes~nister für Unterricht Dr~E u'r des bcn~tworte\ die 

. Aatrage der Abg .. Dr .. H ü u. s 1 1:} Cl Y e r - Und Genossen, betreffend die 

2.HochschülerschaftsvcroX'c.:1'1llC ,da folgt: 

Der Zentr~lüusschuss der Österreichisß~n Hoohschülerscbaft hat seine 

Wünsche, 'betreffend die gesetzliche Regelung der stu.dentischen8elbstve~-. 

wnltung den Bundesministeriun für Unterricht in Gestalt eines Entwtirfes zu 

einem BundesgeSetz überreicht, der sogleich con Gqeenstand eingehender Ver­

handlungen cit den Vertretern aller beteiligten Stellen gebildet hat~ Bei den 

bezii~lichen Verha.ndlungen T/D.r d::.s Bundesi:linisteriun für Unterricht von deIl 

Grundsatze geleitet, do.ss den berechtigten Ilünsohender Österreichischen 

BOChschülerscbaft, soweit es sich un ihre Anerkennung als studentische. 

I-nteresscnvertretll.'1g hc.ndelt, jedenfalls Rcc1mung getragen werden CllSS. Bei 

der Bora~ung über die künftigen Befugnisse der 6sterreichis~hen Roohscbüler­
soha.ft musste die Rechtsstellung der Hochschülerschaft als lnteressenvez­

tretung der Hochschüler zur Sicherstellu.~g eines gedeihlicben Zus~enwirkens 

Dit den n.ltadeDisehen Behörden in Rücksichtn...-uloe auf die Besonderheit des Vcr­

hältnisse'$ zwisohen LC{lrCrn und Höre:::-n und in JU1sellung der Verantwortlichkeit 

der nkadendsonenBehördcll für die AUfreohterhaltung der Ordnung und Disziplin 

aadenBoChsCh~Tn~abgegrenzt werden, denn aus den Verhältnisse der Hoch~ 

8ohitlersohat't zUr clmdeoischen LehrerschOtt ereibt sich, dass der Hocltseh11ler­

sohaft und ihren Kunk.tiol1~rcn keine Berechtigungen eingeräUtlt werden körme:n., 

4rle den nkademschen Kollegien und den akndcci.schen Funktionären selbst auf 

Grund der geltenden Gesetze versagt sind. 
/-

Weiters war darauf Bedacht zu nclttlcn. dass der Hochsehälerschnft uus . 

staatsrechtlichen Gründen keine Sonderbcreohtigungcn eingeräuot werden können, 

dieübGr das Mass der den sonstigen Standes- und Berufsvertretungen (Knct1ern 
und Gewerksohaften) zustehenden Berechtigungcu hinausgehen .. De~o.rtigo Ab­

grenzungen der BefUgnisse der HochschUlerschnft liess nänlich der von.der 

~sterreichischen Hochsohülersehnft vorgelegte Gesetzentwurf veroissen. 
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Jeiblntt Beiblatt zur Pnrlauentskorresuondcns. 
... , •• \1 

2l .. Juni 1949 .. 

Deogcmss tlUsst~ der Entwurf der Östcrreiohischen HochSchüler... 

sonntt. de~ übrigens allah in fortk~ler Hinsicht verschiedene Mängel aatwie8~ 

einergründlichel1 Revision unterzogen werden, un als Regierungs'\forlage dem 

. Natiomlrat vorgelegt warden zu kör..nen. Dernnl an steht der Entwurf il:l 

StndiUtl seiner Überprüfung durch den Verf:::,sSl.1ll.gsd1.enst des Bundcsknnzlermtea 

und wird nach Ka.ssgabi:; der Ergebnisse dieser Übcrl)rU.fung den a.ltademisahcn 

Beh<Srden und d.en Vertl"etern der Hochschülerscho.!ft zur elldgültigen Stellungnalu:Je 

~gahcn, UD in dem zu erlassenden Gesetze eino ,uoh.tatsächliohcn und recht­

lichen Verhältnissen voll Rechnung tragende, ein ~l€'g·. und reibungsloses 

Funktionieren der Öst.~rrciChischen Hochschülcrsohcl't und ihrer Organe ge~ 

leistende Recbts8rundl~e zU sc~~fen, die euch den in der österl'eiQhisohan 

BUl1desverfassung verankerte!). Grundsätzen in ollen Plmkten entsprioht. 

Naoh Einte.gen dieser Stellungnnhnen wird.der Gesetzentwurf detl 

Nnt,10nt\lrat als Regierungsvo1"ln.ge-zugeleitet werde.n .. 

- .............. -
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